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Der Abgeordnete zum Nationalrat David Lasar sowie weitere Abgeordnete haben am  

27. April 2017 unter der Zahl 12847/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend "Flüchtlinge mit ungeklärter Staatsangehörigkeit" gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Im Jahr 2015 stellten 2.328 und im Jahr 2016 1.149 Personen mit unbekannter 

Staatsangehörigkeit einen Asylantrag in Österreich. 

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  

 

Zu Frage 4: 

Die Prüfung des Vorbringens (inklusive der Staatsangehörigkeit) erfolgt in jedem einzelnen 

Fall im Rahmen eines umfassenden Ermittlungsverfahrens, in dem insbesondere 

Befragungen und Einvernahmen als auch allfällige Dokumentenprüfungen und 

Sprachanalysen sowie Recherchen im genannten Herkunftsland zur Würdigung des 

Vorbringens herangezogen werden können. Die Entscheidung im Asylverfahren erfolgt 

ausschließlich auf Basis der Feststellung des individuellen Schutzbedarfs. 
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Zu Frage 5: 

Die Staatsangehörigkeit oder Staatenlosigkeit von neugeborenen Kindern folgt im 

Allgemeinen jener der leiblichen Eltern. 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 

 

 

2 von 3 12319/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 312319/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2017-06-27T14:36:48+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-06-27T14:41:52+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




